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Welches sind die kantonalen gesetzlichen Grundlagen für die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (stationäre und ambulante Angebote) über die Volljährigkeit hinaus?  

 

Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE vom 17.01.1989 
(Stand 01.01.2020) 
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/387.21  
 
Sozialhilfegesetz (SHG) vom 27.09.1998 (Stand 01.01.2020)  
www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/381.1  
 
Verordnung über die anrechenbaren Kosten bei Unterbringung Minderjähriger vom 
17.12.2019 (Stand 01.01.2020)  
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/381.21 
 
Pflegegeld-Richtlinien zur Bemessung der anrechenbaren Kosten bei Unterbringung 
Minderjähriger (1. Januar 2020) 
www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/familie/Pflegegeld-Richtlinien 1. 
Januar 2020.pdf 

 

 

Welche stationären und ambulanten Leistungen sind aufgrund dieser gesetzlichen 
Grundlagen über die Volljährigkeit hinaus möglich? 

 

• Stationär:  
o Institution:  
 Verbleib in der Kinder- und Jugendeinrichtung bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 

13bis Verordnung zur IVSE SG) 
o Pflegefamilie: 
 Kostentragung bei Unterbringung in eine Pflegefamilie (oder in ein Kinder- oder 

Jugendheim ohne Beitragsberechtigung nach IVSE). Die Kosten werden bis längstens 
zum Abschluss der Erstausbildung getragen, wenn die Unterbringung vor Eintritt der 
Volljährigkeit erfolgt ist und ein Ausbildungsabschluss absehbar ist. (Art. 40b Abs. 3, 
SHG) 
 Anrechenbar sind Kosten für Unterkunft und Verpflegung, für Betreuung sowie für 

die Begleitung der Pflegefamilie. (Art. 40c Abs. 1, SHG) 
 

• Ambulant:  
 Betreuende Sozialhilfe: Sozialberatung, Massnahmen zur beruflichen und sozialen 

Integration, sozialpädagogische Familienbegleitung (Art. 7 und 8, SHG) 
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Bis zu welchem Alter können diese Leistungen bezogen werden? 
 

In Kinder- und Jugendeinrichtungen bis Abschluss der Ausbildung der Sekundarstufe II, sofern 
diese vor der Volljährigkeit begonnen hat. (Art. 13bis Verordnung zur IVSE SG) 
 
In Pflegefamilien oder in Kinder- und Jugendheimen ohne IVSE-Anerkennung bis längstens zum 
Abschluss der Erstausbildung getragen, wenn die Unterbringung vor Eintritt der Volljährigkeit 
erfolgt ist und ein Ausbildungsabschluss absehbar ist. (Art. 40b Abs. 3, SHG) 

 

 

Sind diese Leistungen an bestimmte Bedingungen gebunden? 
 

Ausbildung muss vor der Volljährigkeit begonnen haben. (Art. 13bis Verordnung zur IVSE SG) 
 
Unterbringung muss vor Eintritt der Volljährigkeit erfolgt sein und ein Ausbildungsabschluss 
absehbar sein. (Art. 40b Abs. 3, SHG) 

 

 


